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1 Begrüßung

Stadtrat Salzinger begrüßt die Vortragenden, MitarbeiterInnen des Bauamts der Stadt Landsberg, die an-

wesenden Stadträte und BürgerInnen Erpftings

Stadtbaumeisterin Michler fasst zusammen, wie die Sanierungssatzung für den Altort Erpfting

(https://www.landsberg.de/fileadmin/user_upload/download/Rathaus-Bauleitplanung/Sanierungsge-

biet_Erpfting_Altort_Satzung_und_Begruendung.pdf) für den Altort Erpfting in drei Workshops vom Bau-

amt der Stadt Landsberg mit den Erpftinger BürgerInnen entwickelt worden ist. Der vierte Workshop soll

nun Anregungen zur Umsetzung geben und die rechtlichen Voraussetzungen (Sanierungsberatung ff.) so-
wie die steuerlichen Einsparmöglichkeiten vorstellen.

Abbildung 1: Umgriff Sanierungsgebiet Erpfting
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Durch die Ausweisung des Sanierungsgebiets wird der das oben dargestellte Gebiet in die Förderkulisse

der Städtebauförderung aufgenommen. Damit stehen Fördermittel von Bund und Land zur Verfügung.

Vorab soll von der Sanierungsberatung (Architektin Caroline Willy) eine Gestaltungsleitfaden (≠ Gestal-

tungssatzung) erarbeitet werden. Hier sollen Anregungen zur Sanierung der dorftypischen Gebäude zu-

sammengestellt werden.

2 Impulsvortrag – LebensRAUM anpassen. Wie ändert sich wohnen?

Den Vortrag hält die Wohn- und Architekturpsychologin Monika Feldmer-Metzger. Sie stellt den Menschen

und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Gestaltung und Veränderung von Wohnraum.

Wichtig ist in ihren Augen, dass beim Bauen und Sanieren von Gebäuden auch an die Anpassung an

Bedürfnisse in anderen Lebensphasen als der Bauphase mitgedacht werden.
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Besonderes Augenmerk ist auf die sozialen Aspekte des Wohnens zu legen. Wobei Selbstbestimmtheit

einen genauso hohen Stellenwert hat wie das Vorhandensein einer funktionierenden Gemeinschaft.

Sie führt aus, dass insbesondere in großen Gebäuden oft viel Potential zur Schaffung neuen Wohnraums
ohne kompletten Neubau vorhanden ist.
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Erreicht werden können diese Ziele z.B. über die Möglichkeit flexibler Aufteilungen innerhalb des Gebäu-

des. Frau Feldmer-Metzger berichtet von drei funktionierenden Patentrezepten:

1. Flexibilität und Differenzierung

2. Wagen von mehr Gemeinschaft

3. Inspiration zu ungewöhnlichen Wohnprojekten

Deshalb sollte in der Zukunft auf die folgenden Aspekte mehr geachtet werden:
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3 Sanierungsarchitektin für Erpfting – Caroline Willy

Die Ausweisung des Sanierungsgebiets Erpfting hat zur Folge, dass die Untere Denkmalschutzbehörde im

Bauamt der Stadt Landsberg Kapazitäten einer speziellen Sanierungsarchitektin gefördert bekommt. Für

Erpfting wird das Caroline Willy sein.

3.1 Aufgaben der Sanierungsarchitektin

Frau Willy wird zu Beginn ihrer Arbeit einen Gestaltungsleitfaden erarbeiten. Dieser Leitfaden soll Ideen

und Möglichkeiten für eine ensemble- und zeitgerechte Sanierung von Gebäuden und Freiflächen aufzei-

gen. Dieser Leitfaden ist keine Satzung – er hat nur beratenden und keinen vorschreibenden Charakter.

Frau Willy war schon einige Male im Dorf, um Infos für diesen Leitfaden zu sammeln. Frau Willy kommt
aus der Städtebauförderung und hat auch schon im Ministerium gearbeitet – ist also auf diesem Gebiet

erfahren.

Die Kontaktaufnahme mit Frau Willy kann unkompliziert über nachfolgende Kontaktdaten erfolgen:
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Die Sanierungsarchitektin führt auch die Erstberatung der Interessenten für die Förderung nach Sanie-

rungssatzung durch – der mögliche Gesamtaufwand pro Beratung liegt bei etwa 5 Stunden. Frau Willy

kann Anstöße und Ideen vermitteln und Hinweise auf Fördermöglichkeiten und steuerliche Entlastung ge-

ben. Was Frau Willy NICHT macht:

 Planung des jeweiligen Projekts

 Förderberatung

 Steuerberatung

3.2 Ganz wichtig VOR dem Start der Sanierung/einer Auftragsvergabe

Um Förderungen zu bekommen oder von steuerlichen Entlastungen zu profitieren, sind im Vorfeld der

Sanierung – zwingend vor der ersten Auftragsvergabe notwendig:

1. Inanspruchnahme einer Sanierungsberatung bei Frau Willy. Hier werden Sanierungswege bespro-
chen und Möglichkeiten abgestimmt.

2. Abstimmung der geplanten Sanierungsmaßnahmen mit der „Unteren Denkmalschutzbehörde“ im
Baumt der Stadt Landsberg. Dabei muss eine Sanierungsvereinbarung mit dem Bauamt geschlos-
sen werden. In diese Sanierungsvereinbarung wird die Untere Denkmalschutzbehörde auch ein
zeitliches Ziel für die Umsetzung aufnehmen (voraussichtlich 1-2 Jahre). Kann die Frist nicht ein-
gehalten werden, ist u.U. eine einmalige Verlängerung möglich.

3. Bestätigung der vereinbarungsgemäßen Durchführung der Sanierung NACH Abschluss der Maß-
nahmen durch das Bauamt der Stadt Landsberg.

Im Bauamt zuständig für die Belange der Unteren Denkmalschutzbehörde ist Katja Kaus, die Kontaktdaten

von Frau Kaus lauten:

Email: bauaufsicht@landsberg.de oder Katja.Kaus@landsberg.de

Eine nachträgliche Einforderung von Vergünstigungen ohne Durchführung der vorgeschriebenen Vorarbei-

ten ist NICHT möglich.
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4 (Steuerliche) Abschreibungsmöglichkeiten in Sanierungsgebieten und für Baudenk-
mäler

Auf diesen Vortrag von Regierungsrat Harald Baur vom Landsberger Finanzamt waren alle sehr gespannt.
Herr Baur macht im Vorfeld deutlich, dass sein Vortrag Rechtsgrundlagen und Voraussetzungen für Ab-

schreibungsmöglichkeiten bei Sanierungen aufzeigt, aber explizit KEINE steuerliche Beratung darstellt. Er

empfiehlt, sich im Vorfeld auf JEDEN FALL mit dem eigenen Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Auch er stellt vorab noch einmal klar, dass alle steuerlichen Vergünstigungen eine Sanierungsvereinbarung

mit der Unteren Denkmalschutzbehörde (Bauamt Stadt Landsberg) voraussetzen und dass erst nach Ab-

schluss und Prüfung der Maßnahme eine entsprechende Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt aus-
gestellt werden kann. Diese Bescheinigung ist für das Finanzamt die „Freigabe“ zum Einsetzen steuerlicher

Förderungsinstrumente nach dem Einkommensteuergesetz (EstG).

Nachfolgend dargestellt sind die in der Sanierungssatzung vom 14.04.2025 dargestellten Sanierungsziele:
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Grundsätzlich finden sich im Einkommensteuergesetz zwei Paragraphen, die steuerliche Förderinstru-

mente für Sanierungsgebiete beinhalten (Gesetzestext kann unter https://www.gesetze-im-inter-

net.de/estg/EStG.pdf abgerufen werden)

§ 7 EStG:

In diesem Paragraphen sind die Bereiche mit Gewinnerzielungsabsicht (Vermietung = Mietwohnraum/Be-

triebsvermögen) abgehandelt.
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Frau Michler wirft an dieser Stelle ein, dass ein Sanierungsziel im Sanierungsgebiet Erpfting die explizit

Umnutzung von Wirtschaftsgebäuden zu Wohnraum ist. Heißt – wer seinen Stadel oder Stall in Wohnraum

verwandelt, kann sich einen erklecklichen Teil davon von der Steuer bezahlen lassen (so dieser Wohnraum

vermietet wird – also der Einkommenserzielung dienen soll).

§ 10f EStG:

In diesem Paragraphen wird der Bereich der „Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Baudenkmälern und Gebäuden in Sanierungsgebieten …“ abgehandelt. Also der Bereich der privaten Nut-

zung von Gebäuden im Sanierungsgebiet.

4.1 Abschreibungsmöglichkeiten nach §7h EStG

Auszug aus dem Einkommensteuergesetz, Stand 07/2025
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Die in obenstehender Folie angesprochene „städtische Stelle“ ist die Untere Denkmalschutzbehörde im

Bauamt der Stadt Landsberg. Aktuell zuständig ist hier Frau Katja Kaus. Ihre Kontaktdaten finden sich im

Kapitel 3.2 dieses Protokolls. Die jeweils begünstigen Maßnahmen werden in der Sanierungsvereinbarung

mit der Unteren Denkmalschutzbehörde festgehalten und in der nachfolgenden Bescheinigung für das Fi-

nanzamt aufgeführt.

Lt. Herrn Tobisch (Referatsleitung Stadtplanung im Bauamt der Stadt Landsberg) fallen im Sanierungsge-

biet Altort Erpfting auch Maßnahmen zur Gebäudeumnutzung (Wandlung von ehemaligen Wirtschaftsge-

bäuden in Wohnraum) in die sogenannte „Förderkulisse“ – können also begünstigt werden.
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4.2 Abschreibungsmöglichkeiten nach §7i EStG

Auszug aus dem Einkommensteuergesetz, Stand 07/2025:
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Der §7i gilt nicht nur für Einzeldenkmäler, sondern im Falle von Erpfting unter bestimmten Voraussetzungen

auch für das „Ensemble“ das dem Ensembleschutz unterliegt. In diesem Fall ist das ganze Ensemble das

„Baudenkmal“ im Sinne des §7i. Maßnahmen in Baudenkmälern müssen vorab auch mit dem Landesamt

für Denkmalpflege abgestimmt werden. Das Landesamt ist die der Unteren Denkmalschutzbehörde vorge-

setzte Instanz.

Lt. Stadtbaumeisterin Michler können Maßnahmen im Ensemble sowohl über den §7h als auch über den

§7i gefördert werden. Der Förderweg ist abhängig von Art und Gestaltung der Maßnahme.

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind immer die sachbezogenen Aufwendungen für die Maß-

nahme – Eigenleistung kann nicht in Form fiktiver Löhne abgerechnet werden. Im Zusammenhang mit

vermieteten Gebäuden kann das eingesetzte Material abgesetzt werden.
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4.3 Abschreibungsmöglichkeiten nach §10f EStG

Im §10f EStG wird auf die Möglichkeiten der steuerlichen Absetzung bei selbstgenutzten Gebäuden einge-

gangen.

Auszug aus dem Einkommensteuergesetz, Stand 07/2025:
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10

Im Gegensatz zu den Paragraphen 7h und i ist im Rahmen des §10f kein Verlustvortrag möglich. Die Auf-

wendungen können also nur gegen die Steuerpflicht im laufenden Jahr gerechnet und nicht in die Zukunft

verschoben werden. Zudem können nach §10f geförderte Aufwendungen nicht mehr nach §35a EStG

(Handwerkerleistungen) abgesetzt werden.
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Am Ende seines Vortrags betont Herr Baur erneut, dass das Finanzamt NICHT STEUERLICH BERATEN

DARF und dass in jedem Fall ein Steuerberater hinzugezogen werden sollte.

5 Diskussion und Fragen

Im Anschluss an die Vorträge hatten die Anwesenden die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Im Laufe des
Abends beantwortete Fragen sind bereits zu den entsprechenden Themen ins Protokoll aufgenommen.

5.1 Alte Schule Erpfting

Auch die Alte Schule Erpfting soll nach Möglichkeit in der Laufzeit der Sanierungssatzung grundsaniert

werden. Man möchte, wenn entsprechende Förderprogramme aufgelegt werden, mit (vorhandenen?) Pla-

nungen antreten. Unklar ist, wer beim Stadtbauamt konkret für die Verfolgung dieser Maßnahme zuständig

ist. Auf jeden Fall wird es Sinn machen, als Dorf Erpfting immer wieder dazu vorstellig zu werden.

5.2 Laufzeit der Sanierungssatzung

I.d.R. wird von einer Laufzeit der Sanierungssatzung von 15 Jahren ausgegangen. Sollte sich am Ende der

Laufzeit zeigen, dass noch viele Aufgaben offen sind, ist unter Umständen eine Verlängerung möglich. Sie

ist aber nicht zwingend vorgesehen!

5.3 Gestaltungsleitfaden

Der Gestaltungsleitfaden, den die Sanierungsarchitektin Caroline Willy erstellt, wird im Vorfeld mit dem

Landesamt für Denkmalschutz abgestimmt. Somit ist davon auszugehen, dass es bei einer Ausführung der

Sanierungsmaßnahmen entsprechend dieses Leitfadens keine weiteren Diskussionen mit dem Landesamt

mehr geben wird.
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Nachdem am Vortragsabend aber mit Sicherheit nicht alle Fragen gestellt sind, bittet Stadtbaumeisterin

Michler um folgendes Vorgehen:

 Entsprechende Pressemitteilung in der Tageszeitung

 Kommunikation über den Verteiler des AK Erpfting

 Sammlung der Fragen über den AK Erpfting

 Senden Sie dazu ihre Fragen bitte bis 15.12.2025 an: ak-erpfting@mnet-online.de

 Die gesammelten Fragen werden dann in Form einer FAQ-Liste aufbereitet und vom Bauamt der
Stadt Landsberg zur Verfügung gestellt

 Frau Michler bittet explizit, erst einmal von Einzelanrufen abzusehen und abzuwarten, bis die FAQ-
Liste vorliegt und damit hoffentlich viele Fragen schon beantwortet sind

Protokoll: Silvia Schattner
AK Erpfting
Erpfting, 22.11.2025


